
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 385 UGB Weisungen des
Kommittenten

 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Handelt der Kommissionär nicht gemäß den Weisungen des Kommittenten, so ist er diesem zum Ersatze des

Schadens verpflichtet; der Kommittent braucht das Geschäft nicht für seine Rechnung gelten zu lassen.

2. (2)Der Kommissionär ist berechtigt, von den Weisungen des Kommittenten abzuweichen, wenn er den

Umständen nach annehmen darf, daß dieser bei Kenntnis der Sachlage die Abweichung billigen würde. Der

Kommissionär hat vor der Abweichung dem Kommittenten Anzeige zu machen und seine Entschließung

abzuwarten, wenn nicht mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.

In Kraft seit 01.01.2007 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 385 UGB Weisungen des Kommittenten
	UGB - Unternehmensgesetzbuch


